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1663 [November 11 . ] Martini A
VERTRAG BETREFFEND DIE UEBERNAHME DER GUETER BEAT JAKOBS I . ZUR¬

LAUBEN IN BREMGARTEN[WAELISMUEHLE] DURCH DESSEN SOHN
HEINRICH LUDWIG ZURLAUBEN

Gerate er , Beat Jakob I . , in eine Notsituation , sei Heinrich Lud-
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wig Zurlauben gehalten , die unten genannten Güter im selben Zu¬
stand , wie er sie erhalten , wieder zurückzugeben.
Das Haus [Wälismühle ] sowie "die Zwo sambt meinen 3 übrigen erkhaufften
Matten"  solle er unter folgenden Konditionen übernehmen : Diese

Güter stünden ihm mit Ausnahme jener , die vom jeweiligen [Wälis - ]
Müller genutzt werden dürften , zur freien Verfügung . Dafür müs¬
se er ihm , Beat Jakob I . , einen jährlichen Zins von 160 Gl . ent¬
richten , erstmals an St . Martin 1664 . Dieser Zins sei sehr be¬

scheiden und entspreche keinesfalls dem Wert der ihm überlasse¬
nen Güter . Im weitern belasse er ihm alles zum Zeitpunkt der
Uebergabe noch vorhandene und 1663 eingebrachte Heu und Emd.
"Vohn den Zwo angesäheten Matten aber , soll Er mir , wie billioh a Parte den

Ackherlohn Unndt sammen bezahlen , welches Jn summa bringt 24 gl . 10 ss.

Unndt dieweylen ich vohn Martini an bis uff dato den 12 . Hornung Ein Ross

unndt Kühe an dem heuw unndt Embdt gehabt , hingegen Er aber den heüwer unndt

Embdter lohn Zue bezahlen . . . schuldig wehre , als fordere ich Jn ansehung

dessen nichts , Unndt uberlasse ich Jhme noch Zum Überfluss vill strauw so

vohrhanden , vill buw uff den Matten unndt hinder der scheür . "

Ferner erhalte er "Gemachtes Steckhholz Jm Waldt, 3 saghölzer Zue brug-
laden unndt sonsten Zue brauchen , dergleichen ich nichts bekhummen . Jtem

schaff [ ? ] , Ein Pflueg , düben , etliche läden.

Hingegen aber soll Er dan das haus mit sambt der scheüer , Unndt Nebendtge-

beüwen , vohrbehalten des Müllers hüsli , auch was Jn der Mülle unndt stampffe

Zue bauwen , Jn Tach unndt gemachöffen , Pfensteren unndt allen dergleichen

Nottwendigkheitten Unndt guetem Esse , wie Es sich gebührt . . . Unndt dis Mah¬

len Ubergebeyi . wir dt , deri Garten unndt alle 5 Matten . . . in guetem Nässen,

Hottwendigem bauw , erforderlichen Zünig , Graben öffnen , baicwen , Pflanzen,

Jn gleichem die brünnen , brunstuben mit Aller Notturf ft dünckhlen unndt Jähr¬

lichen säuberen unndt die bruggen mit läden Jn seinem Kosten ohne mein ferne¬

re entgeltnus fürbas woll Erhalten Unndt dan das heuw unndt Strauw alles

widerumb uff den güeteren verhirten Unndt verbrauchen , unndt also hiervohn

Nüzig verkauffen.

Hierbey aber mir reservierende Jn der oberen scheür den Keller unndt Kom-

schütte , auch was ich Jhme Jn - unndt usserthalb dem hauss an vahrendem Züg,

Hägen geschirr , Weynfassen unndt anderen dergleichen Eygenthumlichen hinder¬

lassen möchte , Er dasselbige mir Jn gebührendem Preyss (wie ich gegen meinen
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geliebten Vatteren [ Beat II . Zurlauben ] sei . auch Thuen Miessen ) bezahlen 3

oder da ichs Jhne sonsten leichen Thette , dasselbige Er mir uff mein begeh¬

ren Jn denen Ehren unndt Valore 3 wie Ers empfangen auch widerumb Zuestellen
solle . "

Versehen mit den Unterschriften der beiden Vertragspartner.
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